
 

 

 

 

Begrüßung 

Informationen für Familien, junge Menschen und Ratsuchende des 

Sozialen Zentrums Dortmund e.V. 

 

Liebe Familie, liebe Eltern, liebe junge Menschen und liebe Ratsuchende, 

herzlich willkommen in der Beratungsstelle Westhoffstraße des Sozialen Zentrums Dortmund 

e.V. 

Nach Absprache mit Ihnen werden wir Sie und Ihre Anliegen in nächster Zeit begleiten und 

dabei versuchen, Sie bestmöglich zu unterstützen. Mit dieser Begrüßung und den 

angehangenen Informationen möchten wir Ihnen kurz erläutern, was das bedeutet, wie wir 

arbeiten und wie wir den Hilfeprozess so gestalten können, dass er Ihnen auch am ehesten 

zusagt.  

Damit wir wissen, wie wir Sie unterstützen können, müssen wir mit Ihnen abstimmen, welche 

Daten wir verwenden dürfen und an wen, oder manchmal noch wichtiger – an wen nicht – wir 

die Daten weiterleiten. Dafür ist es wichtig, dass Sie das folgende Formular, welches wir mit 

der Begrüßung ausgeben, ausfüllen. Damit Sie nicht vergessen, welche Erklärungen Sie uns 

gegenüber gemacht haben, erhalten Sie eine Kopie. 

Hier ist nochmal der wichtige Hinweis erwähnt, dass Ihre Angaben und Erklärungen freiwillig 

sind und Sie jederzeit einmal gemachte Erklärungen widerrufen oder ändern können, sofern 

dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sie haben jederzeit die 

Kontrolle über Ihre Daten.  

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Zusammenarbeit und hoffen, dass wir Sie bestmöglich 

bei Ihren Anliegen unterstützen können. 

Die Fachbereichsleitungen des Sozialen Zentrums Dortmund e.V. in der Beratungsstelle 

Westhoffstraße: 

 

 

                                      
       

 

 

  



 

 
Informationen zu Schweigepflichtbelehrung, Beschwerdemöglichkeiten, Datenschutz sowie 

Einverständnis zur internen Besprechung und Kontaktaufnahme 

 

Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme folgender Informationen: 

(Name)____________________________________________________________________________________ 

(Geburtsdatum)______________________________________________________________________________ 

(Anschrift)__________________________________________________________________________________ 

 

Schweigepflicht: 

Die Mitarbeitenden des Sozialen Zentrums Dortmund e.V. sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Unseren Mitarbeitenden ist 

bekannt, dass über vertrauliche Angelegenheiten, von denen sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit Kenntnis erhalten, grundsätzlich 

Stillschweigen, insbesondere gegenüber Dritten, zu bewahren haben. Sie sind darauf hingewiesen, dass die Verletzung der 

Schweigepflicht u.U. strafbar ist. Diese Verpflichtung gilt auch über ein Ausscheiden der Mitarbeitenden aus der Tätigkeit 

hinaus. 

Im Gesetzestext steht konkret in der Schweigepflichtbelehrung gemäß § 203 Strafgesetzbuch (StGB) - Verletzung von 

Privatgeheimnissen:  

(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis offenbart, das ihm 

bei der Ausübung oder bei Gelegenheit seiner Tätigkeit als mitwirkende Person oder als bei den Erläuterungen bzw. in den 

Absätzen 1 und 2 genannten Personen tätiger Beauftragter für den Datenschutz bekannt geworden ist. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Tod des Betroffenen unbefugt 

offenbart. 

(6) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, 

so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 

Im Rahmen unserer Tätigkeiten kann es erforderlich sein, dass Sie die Mitarbeitenden von der Schweigepflicht entbinden, damit 

zum Beispiel zu Kooperationspartner*innen (Lehrkräften, Ärzt*innen, Therapeut*innen, Kliniken, usw.) Kontakt aufgenommen 

werden kann. Dafür müssten Sie dann ein gesondertes Formular unterschreiben. Wir dürfen also erst Kontakt mit Dritten 

aufnehmen, wenn Sie uns Ihrer Erlaubnis hierfür erteilt haben. 

Die Verpflichtung zur Schweigepflicht gilt für alle Fälle, außer in den Situationen, bei denen wir eine gesetzliche 
Offenbarungspflicht haben (z.B. bei Hinweisen auf Suizid oder Kindeswohlgefährdungen). 

 

 

Information über Beschwerdemöglichkeiten: 

Auch wenn es selten erlebt wird, so ist durchaus möglich, dass die Ratsuchenden sich die Beratungen bzw. die Hilfeverläufe 

anders vorgestellt haben. Daher werden alle Adressat*innen zu Beginn der Maßnahme über die unterschiedlichen Möglichkeiten 

zur Beschwerde aufgeklärt. 

Die Adressat*innen werden darauf hingewiesen, dass sie sich intern oder extern beschweren können, falls der Hilfeverlauf sich 

nicht nach ihren Vorstellungen entwickelt. Ein internes Beschwerdemanagement sorgt dafür, dass die Adressat*innen in ihren 

Anliegen ernst genommen werden. Beschwerden können in schriftlicher oder mündlicher Form bei der Fachbereichsleitung der 

hilfeerbringenden Fachkraft oder bei allen anderen Mitarbeitenden der Einrichtung vorgebracht werden. Die Beschwerden werden 

aufgenommen, ggf. verschriftlicht und weitergeleitet. Der Beschwerdeverlauf wird bei jedem Schritt genau dokumentiert. 

Um dem Anliegen möglichst schnell Gehör zu verschaffen, wird zeitnah zu einem Gespräch mit der Fachbereichsleitung, der 

Familie bzw. dem Kind und - wenn es für die Adressat*innen unbedenklich ist - der hilfeerbringenden Fachkraft eingeladen. Dort 

kann dann gemeinsam über weitere Lösungen nachgedacht werden, wobei auf weitere externe Beschwerdestellen erneut 

aufmerksam gemacht wird. Sofern der*die Beschwerdeführer*in nicht an dem Gespräch teilnehmen will oder kann, wird die 

Beschwerde intern bearbeitet und eine Lösung dem*der Beschwerdeführer*in - sofern dies möglich ist - mitgeteilt. Auch hier wird 

nochmal auf externe Beschwerdestellen aufmerksam gemacht, falls die erarbeitete Lösung nicht den Vorstellungen entspricht. 

Kontakt für Beschwerden über Beratungs- und Hilfeverläufe: 

Tim Klockenbusch, Maria Preuß (Fachbereichsleitungen der Beratungsstelle Westhoffstraße) 

Westhoffstraße 8-12, 44145 Dortmund 

T: 0231 840340 

E-Mail: tim.klockenbusch@soziales-zentrum.org; maria.preuss@soziales-zentrum.org 

Bei jeder Maßnahme des Sozialen Zentrums Dortmund e.V., die im Bereich der Jugendhilfe angesiedelt wird, werden die 

Adressat*innen ebenfalls immer auf die externe Ombudsstelle NRW e.V. als neutraler Ansprechpartner für Beschwerden 

aufmerksam gemacht. Sie werden aktiv ermuntert, die zur Verfügung stehenden Instrumente zu nutzen, falls sie mit dem 

Hilfeverlauf oder mit dem internen Beschwerdeverlauf in irgendeiner Weise unzufrieden sind. Falls bei einer Beschwerdeverfahren 

innerhalb des Sozialen Zentrums ein ungutes Gefühl entsteht, könnten Sie sich also auch an folgende, externe Beschwerdestellen 

wenden:  

mailto:tim.klockenbusch@soziales-zentrum.org
mailto:maria.preuss@soziales-zentrum.org


 

 
 

Neutrale, externe Beschwerdestelle außerhalb des Sozialen Zentrums Dortmund e.V.: Ombudschaft Jugendhilfe NRW: 

Hofkamp 102, 42103 Wuppertal 

T: 0202 29536776 

E-Mail: team@ombudschaft-nrw.de 

Homepage: www.ombudschaft-nrw.de   

1. Wer ist verantwortlich für die Datenverarbeitung?  
Soziales Zentrum Dortmund e.V.    T: 0231 - 840340 
Westhoffstraße 8-12     F: 0231 - 840341 
44145 Dortmund      info@soziales-zentrum.org  
 
Sie erreichen den zuständigen Datenschutzbeauftragten unter:  
Soziales Zentrum Dortmund e.V. 
z.Hd. Datenschutzbeauftragter 
Westhoffstraße 8-12 
44145 Dortmund 
E-Mail: datenschutz@soziales-zentrum.org 
 
Verantwortlich im Zusammenhang mit der Bereitstellung, der Wartung und dem Hosting der Software für die Mutter und Kind 
Stiftung: 
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKFFI) 
Völkinger Str. 4 
40219 Düsseldorf 
https://www.mkffi.nrw/ 
 
2. Was sind die Zwecke der Datenverarbeitung? 
Die Datenverarbeitung erfolgt aufgrund gesetzlicher Vorgaben, um den Vertrag oder die Betreuungsleistungen zwischen Ihnen 
und dem Sozialen Zentrum Dortmund e.V. und die damit verbundenen Pflichten zu erfüllen.  
Hierzu verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, dazu zählen unter anderem Namen, Anschrift, Telefonnummern. Die 
Verarbeitung umfasst auch Gesundheitsdaten, insbesondere Lebensgeschichte, Gewohnheiten, besondere Fähigkeiten, 
Abneigungen und Tabus zum Zweck der fachgerechten Betreuung. Ihre Angaben sind jedoch stets freiwillig. 
 
3. Wer erhält Ihre Daten und warum? 
Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte, wenn Sie dies erlaubt haben oder es gesetzlich 
verpflichtend ist. 
Empfänger*innen Ihrer personenbezogenen Daten können nach Absprache mit Ihnen zum Beispiel Ärzte, Psychotherapeuten, 
Kassenärztliche Vereinigungen, Krankenkassen, Kliniken, andere Beratungsstellen, der Medizinische Dienst der 
Krankenversicherung, Ärztekammern, das Jugendamt, Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie privatärztliche 
Verrechnungsstellen sein.  
Die Übermittlung erfolgt überwiegend zum Zwecke der Abrechnung bzw. Abrechnungsprüfung der bei Ihnen erbrachten 
Leistungen, z.B. zur Klärung von medizinischen oder jugendhilferechtlichen ergebenden Fragen. Im Einzelfall erfolgt die 
Übermittlung von Daten an weitere berechtigte Empfänger.  
Im Zusammenhang mit dem Fachverfahren zur Bewirtschaftung der Mittel aus der Bundesstiftung für Mutter und Kind verarbeitet 
das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKFFI) personenbezogene 
Daten. Dies ist aus technischen Gründen erforderlich, um alle Funktionalitäten des Fachverfahrens zu gewährleisten.  
 
4. Was sind die rechtlichen Grundlagen? 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten sind  

• Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) DSGVO,  

• Art. 6 Abs. 1 Buchst. a)  i. V. m. Art. 9 Abs. 2 Buchst. h) und Abs. 3 DSGVO  

• Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) DSGVO in Verbindung mit Paragraf 22 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) Bundesdatenschutzgesetz  

• sowie Vorgaben aus dem Sozialgesetzbuch. 
 
5. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur solange auf, wie dies für die Durchführung des Auftrags erforderlich ist.  
Wenn keine rechtliche Verpflichtung zur Aufbewahrung mehr besteht oder eine Speicherung der Daten nicht mehr erforderlich 
ist, kann gemäß Art. 17 DSGVO deren Löschung verlangt werden. 
Soweit Leistungen der Behandlungspflege erbracht werden, ist eine Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren zu beachten (§ 630f 
Absatz 3 BGB). Aus handelsrechtlichen Vorschriften kann sich eine Aufbewahrungspflicht von Belegen von 6 oder 10 Jahren 
ergeben (§ 257 HGB). Darüber hinaus kann im Einzelfall nach den Vorschriften des Zivilrechts eine Aufbewahrung von bis zu 30 
Jahren erforderlich sein (§ 197 BGB). Im Rahmen der Bundesstiftung Mutter und Kind werden Ihre Daten spätestens 5 Jahre 
nach Abschluss der Antragsverfahrens gelöscht. 
 
6. Was sind Ihre Rechte? 
Sie haben das Recht, über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten Auskunft zu erhalten. Auch können Sie die 
Berichtigung unrichtiger Daten verlangen. 
Darüber hinaus steht Ihnen unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf Löschung von Daten, das Recht auf Einschränkung 
der Datenverarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit zu. Die Bearbeitung wird unverzüglich und unentgeltlich 
erfolgen. 
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Basis von gesetzlichen Regelungen. Nur in Ausnahmefällen benötigen wir Ihr 
Einverständnis. In diesen Fällen haben Sie das Recht, die Einwilligung für die zukünftige Verarbeitung zu widerrufen. 
Sie haben ferner das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren, wenn Sie der Ansicht 
sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt.  
Die Anschrift der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde lautet: 

 

mailto:datenschutz@soziales-zentrum.org


 

 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestr. 2-4 
40213 Düsseldorf 
Telefon: 0211/38424-0 
Fax: 0211/38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 

Datenschutzbeauftragter des MKFFI (Zuständigkeit für das Verfahren der Bundesstiftung für Mutter und Kind) 
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKFFI) 
Behördlicher Datenschutzbeauftragter 
Völkinger Str. 4 
40219 Düsseldorf 
Tel.: 0211/837-02 
Fax: 0211/837-2200 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@mkffi.nrw.de 
 
7. Besteht für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 
Im Rahmen des Beratungsverhältnisses müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme 
und Durchführung der Beratung erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten 
werden wir in der Regel die Durchführung der Dienstleistung ablehnen müssen. 
 
8. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt? 
Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums) findet nicht statt.  
 
Schweigepflichtentbindung für interne Verarbeitung: 
Zudem erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Mitarbeitenden des Sozialen Zentrums Dortmund e.V. von der 
Beratungsstelle Westhoffstraße von der Schweigepflicht gegenüber den Mitarbeitenden des Beratungsteam und der Verwaltung 
des Sozialen Zentrums Dortmund e.V. nur zur internen Reflexion und internen Besprechung (z.B. für kollegiale Beratung, 
Supervision, gemeinsame Kalenderführung mit Namen, interne Datenerhebung und -erfassung, sowie der Buchhaltung) 
entbunden sind. Auf Wunsch können Sie gerne eine Namensliste des entsprechenden Beratungsteams anfordern.   
Bitte beachten Sie, dass Sie in unserer Beratungsstelle anderen Ratsuchenden begegnen können, z.B. im Wartezimmer oder im 
Flur. Sofern Sie das ausschließen möchten, informieren Sie uns bitte. 
 
Einverständnis zur Kontaktaufnahme: 
Hiermit erkläre ich mich auch ausdrücklich damit einverstanden, dass ich mit einer Kontaktaufnahme durch Mitarbeitende des 
Sozialen Zentrums Dortmund e.V. einverstanden bin. Die Kontaktaufnahme darf zur Vereinbarung von Beratungsterminen (oder 
Absage im z.B. Krankheitsfall) erfolgen. Diese Erklärung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden.  

 
Einverständniserklärung zur Nutzung des Bankkontos im Rahmen der Mutter und Kind Stiftung: 
 

Ich [                                                                                ] bin damit einverstanden, dass die 
Auszahlungen der „Bundesstiftung für Mutter und Kind“ auf folgendes Konto überwiesen 
werden.  
 
Kontoinhaber*in:   
 
Name der Bank:   
 
IBAN:   
 
 
_________________________________________________________________________   
Ort, Datum                                                          Unterschrift Antragstellerin                                                              
 

Information über Ihr Widerspruchsrecht:  
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie 
betreffender personenbezogener Daten zu widersprechen, die aufgrund einer Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse 
und/oder einer Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung erfolgt. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir 
Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte an die o.g. verantwortliche 
Stelle – Geschäftsführung - oder die Leitung der Einrichtung, die die Dienstleistung erbringt, gerichtet werden.  
Es besteht ggf. die Möglichkeit der anonymen Beratung, sofern andere Umstände (z.B. Einbindung des Jugendamtes) dem nicht 

entgegenstehen.  

 

 

__________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift (Beratungsadressat*in oder Sorgeberechtigte*r) 

mailto:poststelle@ldi.nrw.de
mailto:datenschutzbeauftragter@mkffi.nrw.de

